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RS OGH 1982/9/8 3Ob119/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1982

Norm

EO §184 Abs1 Z4

EO §186 Abs1

Rechtssatz

Der Umstand, daß das Vorhandensein des im § 184 Abs 1 Z 6 EO angegebenen Mangels auch von Amts wegen zu

beachten ist, führt nicht dazu, daß auch das Rechtsmittelgericht darauf, ohne daß ein Widerspruch voläge, Bedacht zu

nehmen hat.
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